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Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) 
unterstützt Verkehrssicherheitsarbeit 
für Vorschulkinder und Erstklässler

Sicherheit im Straßenverkehr ist 
gerade für unsere Jüngsten ein 
aktuelles Thema, da sich im letz-
ten Jahr über 500 Verkehrsun-
fälle in Sachsen-Anhalt ereigne-
ten, bei denen Kinder betroffen 
waren. „Insofern ist es für uns 
eine Herzensangelegenheit, ei-
nen Beitrag für die Sicherheit im 

Straßenverkehr zu leisten“, so 
Olaf Sendel, der Vorsitzende der 
Deutschen Polizeigewerkschaft 
(DPolG) in Sachsen-Anhalt.

Wir als Deutsche Polizeigewerk-
schaft wissen, dass viel Leid ver-
mieden werden kann, wenn Ver-
kehrsunfälle gar nicht erst 

passieren. In enger Zusammen-
arbeit mit der Verkehrswacht 
Sachsen-Anhalt entwickelten 
wir daher speziell für Vorschul-
kinder und Schulanfänger Mal-
hefte. Diese stehen jetzt in einer 
Anzahl von mehreren Tausend 
Stück zur Verfügung und können 

nun durch die verschiedenen  
Akteure der Verkehrssicherheits-
arbeit in ganz Sachsen-Anhalt 
kostenfrei genutzt werden. 

In diesem Zusammenhang 
übergab Olaf Sendel insgesamt 
7 500 Exemplare an Anja Acker-
mann, Veit Richter und Nor-
man Kubbe, um die Hefte an 
Kitas, Grundschulen und Inter-
essierte zu verteilen. 

Verkehrsunfallstatistik 2020 für das Land Sachsen-Anhalt:

Verkehrsunfälle gesamt 65 605

getötete Personen 123

schwerverletzte Personen 1 971

leichtverletzte Personen 6 917
 < Quelle: Vorläufige Verkehrsunfallbilanz 2020 vom 18. März 2020 des  

Landes Sachsen-Anhalt

 < Übergabe der Malhefte: Veit 
Richter (links) und Olaf Sendel 
(rechts)

©
 D

Po
lG

 (2
)

 < Übergabe der Malhefte: Anja 
Ackermann (links) und Olaf Sen-
del (rechts)

Antworten der Landesregierung auf eine  
Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung
Wie viele und welche Waffen einschließlich Waffenteile sind seit dem 1. Januar 
2016 bei der Polizei des Landes Sachsen-Anhalt als Verlust gemeldet worden?  
Bitte jeweils Ereignisdatum, betroffener Standort, Waffentyp und Anzahl angeben. 

Es wurde im betreffenden Zeit-
raum durch die Polizeiinspektion 
Magdeburg am 28. Februar 2019 
der Verlust einer Magazintasche 
MP 5 mit drei Magazinen mit 

jeweils 30 Patronen gemeldet. 
Des Weiteren wurde durch die 
Polizeiinspektion Stendal am 
26. August 2019 sowie durch  
die Polizeiinspektion Halle am 
23. Juni 2020 der Verlust jeweils 
eines Pistolenmagazins mit acht 
Patronen gemeldet. 

(Quelle: Drucksache 7/7544 
vom 13. April 2021, Landtag 

von Sachsen-Anhalt)

Wie ist die aktuelle personelle 
Situation bei der Polizei in 
Sachsen-Anhalt – insbesondere 
unter Berücksichtigung des 
Krankenstandes, von Ausfallta-
gen, Überstunden, Interventi-
onszeiten, der personellen Be-
setzung der Polizeireviere 

sowie von Streifenwagen und 
aufgrund der gegenwärtigen 
Corona-Pandemie – im Einzel-
nen aus Sicht der Landesregie-
rung einzuschätzen? 

Nachdem der Personalbestand 
im Polizeivollzugsdienst des 
Landes Sachsen-Anhalt bis zum 
Jahr 2019 fortdauernd gesun-
ken ist, hat sich dieser mit der 
Erhöhung der Einstellungszah-
len von Polizeianwärterinnen 
und Polizeianwärtern seit dem 
Jahr 2017 kontinuierlich und 
signifikant erhöht. Die mit dem 
Koalitionsvertrag für das Land 
Sachsen-Anhalt für den Zeit-
raum 2016 bis 2021 vorgegebe-
ne Zielzahl wird zum 1. Sep-
tember 2021 nahezu erreicht. 

Unter Berücksichtigung einer 
stagnierenden beziehungswei-
se seit dem Jahr 2019 leicht 
rückläufigen Entwicklung 
krankheitsbedingter Fehlzeiten 
der Polizeivollzugsbeamtinnen 
und Polizeivollzugsbeamten 
sowie eines im Bereich des Po-
lizeivollzugsdienstes im Hin-
blick auf geleistete Mehrarbeit 
(Überstunden) seit dem Jahr 
2017 zu verzeichnenden Rück-
gangs und einer in den Kalen-
derjahren 2019 und 2020 
gleichbleibenden Entwicklung 
ist – auch unter Beachtung der 
aufgrund der Corona-Pande-
mie infolge von Infektionen 
oder Quarantänen erfassten 
Ausfallzeiten – festzustellen, 
dass die Einsatzfähigkeit der 
Polizei gewährleistet ist.  

(Quelle: Drucksache 7/7518 
vom 8. April 2021, Landtag von 

Sachsen-Anhalt)
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Durch das Ministerium für Fi-
nanzen des Landes Sachsen-
Anhalt wurde mitgeteilt, dass 
in einer Kabinettssitzung der 
Entwurf der Ersten Verord-
nung zur Änderung der Er-
schwerniszulagenverordnung 
des Landes Sachsen-Anhalt zur 
Anhörung freigegeben wurde. 
In dieser Verordnung ist die 
Einführung einer Zulage für Po-
lizeivollzugsbeamtinnen und 
Polizeivollzugsbeamten für die 
Begleitung von Rückführungen 
auf dem Luftweg (S 12b EZulV 
LSA) vorgesehen. Darüber hin-
aus wurde mitgeteilt: „Zur 
Durchsetzung der Ausreise-
pflicht ausreisepflichtiger Per-
sonen kommen seit dem Jahr 
2020 Polizeivollzugsbeamtin-
nen und Polizeivollzugsbeamte 
zum Einsatz, die Rückführun-
gen, welche zumeist auf dem 
Luftweg erfolgen, aus Grün-
den der Luftsicherheit beglei-
ten. Dieser Personenkreis  
benötigt eine besondere Quali-
fizierung zu sogenan nten ,Per-
sonenbegleitern Luft‘.

Diese Beamtinnen und Beam-
ten müssen hohe gesundheit-
liche Anforderungen erfüllen 
und besondere physische und 
psychische Belastungen auf 
sich nehmen. Sowohl im dienst-

lichen als auch im privaten Be-
reich ist eine überdurchschnitt-
liche Flexibilität im Hinblick auf 
die Arbeitszeiten, die Arbeits-
aufgaben und die Bedingungen 
der Dienstverrichtung erforder-
lich, da Rückführungsmaßnah-
men nach Bedarf durchgeführt 
und die Einsätze daher kurzfris-
tig anberaumt werden.

Eine Zulage ist für diese Beam-
tinnen und Beamten bisher 
nicht geregelt. Der Bund ge-
währt eine Erschwerniszulage 
(S 16c Erschwerniszulagenver-
ordnung des Bundes) in Höhe 
von 100 Euro für jeden außer-
europäischen Flug und in Höhe 
von 70 Euro für jeden innereu-
ropäischen Flug. Der Freistaat 
Bayern verfügt eine inhalts-
gleiche Regelung. Berlin ge-
währt ebenfalls eine Zulage für 
einen derartigen Dienst.“

Insofern erhalten wir als Ge-
werkschaft im Rahmen des Be-
teiligungsverfahren die Mög-
lichkeit einer Stellungnahme, 
die wie folgt formuliert wurde:

Es ist eine langjährige Forde-
rung der DPolG, den Belastun-
gen der Atemschutzgeräte-
träger ähnlich wie bei den 
Tauchern Rechnung zu tragen. 

Nicht nur die entsprechende 
körperliche Befähigung, die 
durch die Prüfung G 26/3 nach-
gewiesen wird, verlangt eine 
besondere Hingabe und ständi-
ge körperliche Einsatzbereit-
schaft, sondern auch die 
tatsäch lichen extremen physi-
schen und psychischen Bean-
spruchungen beim Tragen des 
umluftunabhängigen Atem-
schutzes. Diese Anstrengungen 
sind so hoch, dass Tragezeiten 
von bis zu 30 Minuten nicht 
überschritten werden können. 

Erfreulich ist darüber hinaus, 
dass bereits das Tragen des 
Chemikalienschutzanzugs 
als Mindestvoraussetzung 
berücksichtigt wurde. Häufig 
wurden bisher hier die Stra-
pazen nicht hinreichend be-
achtet. Insofern begrüßt die 
Deutsche Polizeigewerk-
schaft diesen Schritt. Die An-
lehnung an die Regelungen 
des Bundes zur einheitlichen 
Bewertung der Erschwernis-
se wird darüber hinaus be-
grüßt. 

Stellungnahme zum Entwurf einer Verordnung 
zur Änderung zulagenrechtlicher Vorschriften  
des Landes Sachsen-Anhalt
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 < Hast sich bei dir etwas geändert?

 > Familienstand

 > Anschrift

 > Telefonnummer

 > Mailadresse

 > Beförderung

 > Bankverbindung

 > Dienststelle

 > sonstiges ...

Dann gib uns eine kurze 
Info und schreib uns 
eine Mail (info@dpolg-
st.de). Damit erleichtert 
ihr uns die Arbeit und 
neueste Informationen 
erreichen dich schneller.
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Entlassung von 24 
Polizeimeisteranwärtern 
Bereits im Februar 2021 sol-
len 24 Polizeimeisteranwär-
ter an die Fachhochschule be-
stellt und entlassen worden 
sein. Im zeitlichen Vorfeld er-
folgte die Ausbildung/Lehre 
der Betroffenen unter Pan-
demiebedingungen mit Ein-
schränkungen. Die Prüfungen 
in ihren Inhalten waren auf 
der Grundlage einer Ausbil-
dung ohne Pandemiebedin-
gungen erstellt. Die Prü-

fungsordnung an sich ist 
ebenso für eine Prüfung mit 
ordentlicher und normaler 
Ausbildung ausgerichtet.

Als oberster Dienstherr wur-
de der Innenminister, mit der 
Bitte verbunden, von einem 
Auswahlermessen Gebrauch 
machen, angeschrieben. Un-
strittig ist, dass zu solch einer 
Gemengelage mehrere Seiten 
betrachtet werden müssen. 

Jedoch wäre es unter dieser 
Ausnahmesituation fair, 
wenn den Betroffenen die 

Möglichkeit eröffnet werden 
könnte, noch einmal die Aus-
bildung zu beginnen.  

Unterrichtung der Landtagspräsidentin – nun 
eine Kostenpauschale von monatlich fast 2 000 
Euro für Landtagsabgeordnete 
(Quelle: 7/7725 vom 14. Mai 
2021, Landtag Sachsen-An-
halt)

Aufgrund des § 8 Abs. 6 Satz 
3 des Abgeordnetengesetzes 
Sachsen-Anhalt in der Fas-
sung der Bekanntmachung 
vom 14. Juni 2002 (GVBl. LSA 
S. 270), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 8. März 
2021 (GVBl. LSA S. 93), wird 
bekannt gemacht: 

Nach § 8 Abs. 6 Satz 1 des Ab-
geordnetengesetzes Sachsen-
Anhalt ist die Höhe der mo-
natlichen Kostenpauschale 
für Abgeordnete des Landta-
ges von Sachsen-Anhalt jähr-
lich zum 1. Juli an die allge-
meine Preisentwicklung in 
Sachsen-Anhalt anzupassen. 

Das Statistische Landesamt 
Sachsen-Anhalt hat der Prä-
sidentin des Landtages von 
Sachsen-Anhalt mitgeteilt, 
dass sich der Verbraucher-
preisindex (allgemeine Preis-
entwicklung) in Sachsen-An-

halt im Jahr 2020 im 
Vergleich zum Jahr 2019  
im Jahresdurchschnitt um  
0,4 Prozent erhöht hat. 

Ab 1. Juli 2021 beträgt die 
Höhe der monatlichen Kos-
tenpauschale nach § 8 Abs. 1 
Satz 1 in Verbindung mit § 8 
Abs. 6 des Abgeordnetenge-
setzes Sachsen-Anhalt 
1 914,36 Euro. 

Gabriele Brakebusch 
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Landesverband                                                                      
Sachsen-Anhalt e.V.

Tel.: 0391.5067492
Mail:  info@dpolg-st.de

Foto: pixabay.com

Foto: piyabay

Eine erste Reaktion – MdL Rüdiger Erben (SPD) nimmt sich dem Problem der 
fehlenden Regressobergrenze an

Die Problemdarstellung mit dem Beispiel einer Regressforderung in Höhe von über 25.000 Euro gegenüber 
einem Polizeimeister wurde durch uns in den politischen Raum gebracht. In der Folge kam es zu einem Treffen 
zwischen dem Mitglied des Landtag Rüdiger Erben (SPD) als innenpolitischer Sprecher seiner Landtagsfraktion, 
und Olaf Sendel, unserem Landesvorsitzenden der DPolG.

Das Problem wurde klar bezeichnet. „Es kann nicht sein, dass man als Polizist seinen Dienst versieht und als 
„Dankeschön“ vom Land eine derart horrende Geldsumme als Forderung mit privatem Geld bezahlen soll. Dies 
auch dann nicht, wenn der Schaden (hier verursacht durch einen Verkehrsunfall) vielleicht schuldhaft 
herbeigeführt wurde. Nicht auszudenken, was passiert, wenn jemand mehrere Verkehrsunfälle verursacht und in 
der Folge ihm mehrere Forderungen gestellt werden, was derzeit in Sachsen-Anhalt durchaus möglich ist“, so 
Olaf Sendel. Erbens Spontanäußerung dazu: „...dann fährt bald keiner mehr Funkwagen!“

Das Thema sei für ihn nicht neu, so habe er bereits 
im Vorfeld unseres Treffens eine Länderumfrage 
darüber durchgeführt, wie diese Frage in anderen 
Bundesländern und den Sicherheitsbehörden des 
Bundes geregelt ist. Auf Antworten dazu wartet er noch. 
Entscheidend für ihn sei aber letztendlich die Regelung 
der Bundespolizei. Diese sieht vor, dass maximal 
sechs Monatsgehälter pro Schadensfall eingefordert 
werden können. Auf deren Grundlage werde er für 
eine Einführung werben und sich starkmachen. 
Daher steht das Thema auf seinem „Merkzettel“ für 
mögliche Koalitionsverhandlungen nach der 
Landtagswahl.

Wer in einem gefahrengeneigten Beruf Arbeitsmittel 
zuteilt mit dem Auftrag, diese zu nutzen, muss damit 
rechnen, dass sie abgenutzt werden. Mit diesem Risiko 
den Arbeitnehmer voll zu belasten, ist unsozial und 
verfassungswidrig!

Information
Eurer DPolG
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